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A nf rag ~ 

der,Abgeord~~ten Dr.Fiedler 
und GenossE;ln 
an den Bundesminister für Verkehr 

\'~' .. )f~,h' ";-"J}: :~ ... ,'~":. ":':';. . '" ,'"'," " '." ~ ", 

betreffeIid,Erl1öhungder,Telefonnebengebühren 

Wie es im "Watschenmann" vom 30.6.1974 heißt, sin.d die Telefonneben
gebühren ab 1.Mai d. J 0 erhöht worden.Wörtlich\vurde dazu im 
Uvlatschel".JIiann" ausgeführt: 
"still und~" leise, kein Wort" davon inder Öffentlichkeit, nur ein 
kleiner Zettel bei einer Telefonrechnungmit dem Hinweis darauf 
und das Ganze schon ab 1.~lai 0 Und im Parlament machen f sein g:t::oßes 

; "~CO ; ':;:'; ';", ',/\., I;:' ," 

Geschreilumdie Zurückstellung der Telefongebühren um 4 Monate. Na~ 
die Nebenge,bühren haben sie dafür halt schon ohne Geschrei $~ü·t 1.Mai 
erhöht. Wer ,wird so was Häßliches schon an die große Glocke hängen?!! 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 
für Verkehr folgende 

Anfrage: 

1) Beruht die Meldung auf Richtigkeit, daß die Telefonnebengebühren 
ab 1.Mai d.J. erhöht worden sind? 

2) Wenn ja, auf welcher gesetzlichen GrUndlag»/i)tdie,se E, rhöhung 
erfolgt? , 
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